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Regeste

Auflösung des Anstellungsverhältnisses | [Ordentliche Kündigung eines amtlichen Tierarzts
wegen ungenügender Leistung bzw. ungenügenden Verhaltens ohne Ansetzen einer
Bewährungsfrist] Auf das Ansetzen einer Bewährungsfrist darf ausnahmsweise verzichtet
werden, wenn die strengen Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung erfüllt sind,
mithin also die Fortsetzung des Anstellungsverhältnisses nach Treu und Glauben als
unzumutbar erscheint, oder wenn die konkreten Umstände darauf schliessen lassen, dass
eine Bewährungsfrist ihren Zweck nicht erfüllen könnte (vgl. § 19 Abs. 1 Satz 2 PG ).
Hiervon ist vorliegend auszugehen, wurde dem Beschwerdeführer doch seit dem Jahr 2014
immer wieder die Möglichkeit eingeräumt, sich in dem arbeitgeberseitig als entscheidend
erachteten Punkt des Vollzugs der Tierschutzgesetzgebung im Bereich der
Schlachttieruntersuchung zu verbessern bzw. dort mehr Selbständigkeit zu erlangen. Von
dieser Möglichkeit hat er – wie er sagt aus Angst vor allfälligen negativen Konsequenzen –
bewusst nicht bzw. jedenfalls nicht in substanziellem Mass Gebrauch gemacht. Als sich
dann nach einem ersten gravierenderen Vorfall im Jahr 2015, welcher letztlich sogar eine
strafrechtliche Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Tierquälerei durch Unterlassen
nach sich gezogen hat, trotz einschlägigem Verweis und Androhung der Kündigung im
Wiederholungsfall im November 2017 ein Vorfall gleicher Art ereignete, hätte der
Beschwerdegegner auch zur fristlosen Kündigung schreiten können. Es erscheint aber
jedenfalls nur konsequent, wenn der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer nach dem
Vorgefallenen mit Blick auf das gewichtige Interesse am Tierschutz und dessen
(weisungsgemässer) Beachtung im Schlachthof noch im Dezember 2017 die Befugnis
entzog, dort allein Schlachttieruntersuchungen durchzuführen, und ihn ohne eine weitere
Bewährungsmöglichkeit entliess (zum Ganzen insbesondere E. 3.4). Entgegen dem
Beschwerdeführer liegt somit kein derart gravierendes Fehlverhalten des
Beschwerdegegners vor, dass eineErhöhung der vorinstanzlich gewährten Entschädigung
von drei Monatslöhnen angebracht wäre; im Gegenteil erscheint diese im vorliegenden Fall
– der Beschwerdegegner muss sich letztlich lediglich eine leichte Verletzung der
Begründungspflicht vorwerfen lassen sowie den Umstand, vor dem Verzicht auf die
Ansetzung einer Bewährungsfrist nicht die Zustimmung der zuständigen Direktion
eingeholt zu haben – schon als zu grosszügig bemessen (E. 3.5). Abweisung der
Beschwerde, soweit darauf eingetreten wird.

Erwägungen

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.



E. 5
Bei personalrechtlichen Angelegenheiten ist das verwaltungsgerichtliche Verfahren bis zu
einem Streitwert von Fr. 30'000.- kostenfrei (§ 65a Abs. 3 Satz 1 VRG). Dieser
Schwellenwert wird hier bei Weitem überschritten, beantragt der Beschwerdeführer doch
eine zusätzliche Entschädigung von einem Monatslohn und eine Abfindung von bis zu zehn
Monatslöhnen, was bei einem Jahreslohn von zuletzt Fr. 130'122.- einen Streitwert von
Fr. 119'278.50 ergibt. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren sind deshalb Kosten zu
erheben. Ausgangsgemäss sind die – mit Blick auf das teilweise Nichteintreten angemessen
zu reduzierenden – Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in
Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Eine Parteientschädigung ist ihm nicht
zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG).

E. 6
Weil der Streitwert mehr als Fr. 15'000.- beträgt, ist als Rechtsmittel auf die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zu verweisen (Art. 85 Abs. 1 lit. b BGG).
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